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VERKEHRSPOLITIK

ebenfalls etwa doppelt so hoch sein wie die der 
bestehenden Flotte mit gleicher Tragfähigkeit.

Soweit bekannt ist, sind noch keine Aufträge für 
Vollcontainerschiffe erte ilt worden, die in Ent
wicklungsländern registriert werden sollen. Auch 
sind bisher noch keine Verbindungen von und 
nach Entwicklungsländern in größeren Container
projekten vorgesehen. Für einen wirtschaftlichen 
Betrieb von Vollcontainerschiffen sind eben aus
geglichene Verkehrsströme in beiden Richtungen 
notwendig, die heute bei den meisten Entwick
lungsländern noch nicht bestehen. Außer im Nord
atlantikverkehr werden Containerschiffe vorerst 
im Europa-Australien- und USA-Japan-Verkehr 
eingesetzt.

Unsichere investitionsentscheidungen

Solche strukturellen Wandlungen sind sowohl bei 
dem Aufbau einer Handelsflotte als auch bei In
vestitionen in Häfen zu berücksichtigen. Kosten 
und Erlöse müssen in ihrer zukünftigen Entwick
lung möglichst genau abgeschätzt und gegen
übergestellt werden, wenn wirtschaftliche Krite
rien entscheidend sein sollen.

Die Problematik liegt aber darin, daß die zukünf
tigen Erlöse einer Investition nicht sicher abge
schätzt werden können. Dies ist besonders der 
Fall bei Investitionen in der Linienschiffahrt und 
bei Trampern und Tankern, die in Reisecharter 
oder kurzfristiger Charter fahren, da die Fracht

raten hier Schwankungen unterliegen. Wenn Zwei
fel über die Genauigkeit der Vorausschätzungen 
bestehen, müssen mehrere Investitionskriterien 
nebeneinander angewandt werden. Berücksichtigt 
man das Wachstum der Handelsflotte und der 
Schiffsgrößen, so wird auch deutlich, welche Rolle 
der technische Fortschritt bei Investitionsentschei
dungen spielt.

Zudem muß zwischen internen Kosten und Ge
winnen, die bei den Unternehmen auftreten, und 
externen unterschieden werden, die in der Volks
wirtschaft auftreten. Volkswirtschaftlicher und be
triebswirtschaftlicher Wert einer Investition in 
eigene Handelsflotten können voneinander ab
weichen. So können z. B. unausgebildete Arbeits
kräfte in der Schiffahrt höher bezahlt werden als 
es ihrer volkswirtschaftlichen Produktivität ent
spricht, während es bei ausgebildeten Arbeits
kräften umgekehrt sein kann. Auch die Zinsen 
für Kredite können von denen abweichen, die dem 
volkswirtschaftlichen Wert des Kapitals entspre
chen. Leider spricht nun nichts dafür, daß die 
volkswirtschaftliche Bewertung eines Investitions
projektes immer günstiger ist als die privatw irt
schaftliche. Es nützt auch nichts, wenn volksw irt
schaftliche Investitionskriterien den sozialen Wert 
der Inputs statt der Marktpreise berücksichtigen. 
Eine solche Bewertung ist in jedem Falle fiktiv, 
da sich soziale Kosten und Erlöse nicht exakt 
quantifizieren lassen. In diesen Fällen gewinnen 
außerwirtschaftliche Kriterien Einfluß auf die In
vestitionsentscheidungen.

Kontingentierung im Güterkraftverkehr
Dr. Wolfgang Freimuth, Köln 

u-

In der BRD wird dem Wettbewerb eine grund
sätzliche Priorität unter den möglichen Steue

rungsprinzipien der Volkswirtschaft eingeräumt. 
Das Prinzip des Leistungswettbewerbsfindet jedoch 
keine allgemeine Anwendung, sondern es existie
ren sogenannte „Bereichsausnahmen“ (Agrarw irt
schaft, Bank- und Versicherungswesen, Bauspar
kassen, bestimmte Unternehmen der Energiever
sorgung und die Verkehrswirtschaft). Diese Be
reiche fallen auch nicht unter das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (G W B)'). Die Wett
bewerbspolitiker sind der Meinung, daß die 
Funktionsfähigkeit des Leistungswettbewerbs in 
diesen Sektoren aufgrund struktureller, techni-

' )  Vgl. dazu §§ 98-103 GW B.

scher, historischer und sonstiger Gegebenheiten 
nicht gewährleistet werden kann, so daß staat
liche Eingriffe und Regulierungen erforderlich sind.

Widerstreit der iVieinungen

Nun hat es in der Vergangenheit nie an Stimmen 
gefehlt, die eine stärkere Einbeziehung auch die
ser Bereichsausnahmen in das System der wett
bewerbsorientierten Sozialen Marktwirtschaft for
derten. In besonderem Maße zielten diese For
derungen auf den Verkehrssektor ab und hier 
wiederum hauptsächlich auf den gewerblichen 
Straßengüterfernverkehr, der bereits seit Mitte 
der dreißiger Jahre einer wettbewerbsfeindlichen 
Marktzugangsbeschränkung unterliegt. In Anleh
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nung an den wirtschaftspolitischen Grundsatz 
„Wettbewerb soweit wie möglich, Planung soweit 
wie nötig“ soll auch hier dem Wettbewerb „so
weit wie möglich“ Raum gegeben werden. Der 
Widerstreit der Meinungen entzündet sich dabei 
nicht an dem grundsätzlichen Primat des Wett
bewerbs und der Notwendigkeit eines Minimums 
an staatlichen Lenkungsmaßnahmen, sondern an 
dem relativen Gewicht beider Steuerungsprinzi
pien )̂. Die Befürworter der bestehenden Ord
nung sind der Meinung, daß der Leistungswett
bewerb im Verkehrswesen '*) funktionsunfähig sei. 
Deshalb würde sich eine marktwirtschaftliche 
Orientierung, die eine Aufhebung der Angebots
kontingentierung im Straßengüterfernverkehr be
dingt, zum Schaden der gesamten Volkswirtschaft 
auswirken.
Hier soll nun — losgelöst von dogmatischen Er
wägungen -  die Frage beantwortet werden, ob 
die Kontingentierung des gewerblichen Straßen
güterfernverkehrs in ihrer heutigen Form ausGrün- 
den der ökonomischen Rationalität befürwortet 
werden kann oder ob auch in diesem Sektor 
eine mehr wettbewerbliche Orientierung zu fo r
dern ist.

Beschränkungen nicht gerechtfertigt

Eine zu diesem Zwecke vom Verfasser durchge
führte Untersuchung ist zu folgenden Haupter
gebnissen gelangt®):

Eine Analyse der einzelnen Gründe fü r die Nicht
anwendung marktwirtschaftlicher Prinzipien im 
Verkehr zeigt, daß es eine ökonomische Begrün
dung für das derzeitige System der Kontingen
tierung der Angebotskapazität in Teilbereichen 
des Güterkraftverkehrs nicht gibt. Weder die so
genannten Besonderheiten des Verkehrs noch die 
ungleichen Wettbewerbsvoraussetzungen zwi
schen den Verkehrsträgern können eine — von 
subjektiven Leistungskriterien weitgehend unab
hängige -  Marktzugangsbeschränkung für den 
gewerblichen Güterfernverkehr rechtfertigen.

Insbesondere der Versuch, die Wettbewerbsbe
dingungen von Schiene und Straße dadurch anzu
gleichen, daß eine bedarfsorientierte Entfaltung 
des gewerblichen Straßengüterfernverkehrs be
hindert wird, erscheint ökonomisch wenig sinn
voll. Die Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Verkehrsträgern sind in der Regel eine Folge zu
meist systemloser staatlicher Maßnahmen. Sie

2) K. S c h i l l e r :  Wirtschaftspolitik, ln: HDSW , Bd. 12, Stutt- 
gart/Tübingen/Göttingen 1965, S. 215.
3) Vgl. E. K a n t z e n b a c h :  Die Funktionsfähigkeit des Wett
bewerbs, 2. Aufl., Göttingen 1967, S. 12.
<) Als Basis einer lelstungs- und kostenadäquaten Verkehrs
teilung.
5) Vgl. W. F r e i m u t h :  Zur Frage der Kontingentierung des 
gewerblichen Straßengüterfernverkehrs In einer marktwirtschaftlich 
orientierten Wirtschaftsordnung. Buchreihe des Instituts für Ver
kehrswissenschaft an der Universität zu Köln, Nr. 24, Düsseldorf 
1959.

haben sich ohne Zweifel in vielen Fällen zum 
Nachteil der Eisenbahn ausgewirkt. Deren Schutz
bedürfnis erforderte wiederum neue staatliche 
Eingriffe, die in der Regel zu einer weiteren 
Verfälschung der Realkostenverhältnisse geführt 
haben. Eine Legitimation für die Kontingentierung 
des Güterkraftverkehrs, des stärksten Konkurren
ten der Bundesbahn, ergibt sich daraus jedoch 
nicht. Schwächere Maßnahmen hätten durchaus 
ausgereicht, die Bedingungen für eine Wettbe
werbsordnung zu schaffen, durch die eine öko
nomisch sinnvolle Aufgabenteilung zwischen den 
Verkehrsträgern ermöglicht worden wäre.

Angleichung der Wettbewerbsbedingungen

Um eine Angleichung der Wettbewerbsbedingun
gen zu verwirklichen, die heute noch einer markt
wirtschaftlichen Regelung des Verkehrs entgegen- 
stehen — denn daß Kostenverzerrungen bestehen, 
die den Wettbewerb zwischen den Verkehrsträ
gern verfälschen, ist kaum zu bestreiten - ,  sind 
folgende Schlußfolgerungen zu erwägen:
□  Die Unterschiede in der Besteuerung der ein
zelnen Verkehrsträger sind genau quantifizierbar. 
Eine umgehende Angleichung ist erforderlich.
□  Die Bemühungen um einen praktikablen Weg 
für die Anlastung der Wegekosten müssen ver
stärkt und beschleunigt werden, damit weitere 
wettbewerbsverzerrende Investitions-Fehlentschei
dungen vermieden werden. Staatliche Investitions
entscheidungen müssen auf diesem Sektor besser 
als bisher m it privatwirtschaftlichen Interessen 
koordin iert werden.
□  Die politischen Auflagen und gemeinwirtschaft
lichen Lasten der Bundesbahn müssen abgebaut 
werden. Soweit dies aus staatspolitischen Grün
den nicht möglich erscheint, sind sie auf das 
unbedingt notwendige Maß zu reduzieren. Sie 
sind durch direkte Subventionen an die zu be
günstigenden Verkehrsnutzer zu ersetzen oder 
aber durch Ausgleichszahlungen zu neutralisieren.

Eine Realisierung dieser Vorschläge kann — un
ter gewissen Voraussetzungen — auch auf dem 
Verkehrsmarkt zu einem funktionsfähigen Lei
stungswettbewerb führen.

Überflüssige Kontingentierung

Auch die sogenannten Besonderheiten des Ver
kehrs (z. B. die „besondere“ Angebotsstruktur auf 
dem Verkehrsmarkt, die relativ geringe Nach
frage* und Angebotselastizität, die „besondere“ 
Kostenstruktur der Verkehrsunternehmen sowie 
die Unpaarigkeit der Verkehrsströme) rechtferti
gen nicht das heutige Ausmaß der staatlichen 
Interventionen. Insbesondere g ilt das für die Kon
tingentierung des Güterkraftverkehrs. Diese Eigen
arten sind dem Verkehr immanent und stellen 
in vielen Fällen recht hohe Anforderungen an die
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unternehmerische Initiative und Qualifil<ation. 
Aber auch ihre m itunter besonders scharfe Aus
prägung läßt nicht den Schluß zu, daß sich der 
Verl<ehrsmari<t von den übrigen Gütermärl<ten in 
einer Weise unterscheidet, die grundsätzlich eine 
marl<twirtschaftlich orientierte Verkehrspoiitil^ un
möglich macht.

Eine Analyse der strukturellen Beschaffenheit so
wie der Angebots- und Nachfragekriterien zeigt, 
daß ähnliche Erscheinungen auch in anderen W irt
schaftsbereichen, insbesondere in den Dienst- 
leistungsbereichen, anzutreffen sind, ohne daß 
daraus ein Recht bzw. eine Pflicht staatlicher 
Stellen abgeleitet werden könnte, mit marktin
konformen, wettbewerbsfeindlichen Maßnahmen, 
wie sie die Kontingentierung darstellt, in den 
Wirtschaftsablauf einzugreifen. Damit ist nicht ge
sagt, daß Eingriffe des Staates in das Verkehrs
geschehen durch marktkonforme bzw. system
adäquate Maßnahmen völlig überflüssig wären. 
Solche Eingriffe sind auch in anderen Wirtschafts
zweigen üblich und mit dem Prinzip der Sozialen 
Marktwirtschaft durchaus vereinbar'*).

Keine bedarfsgerechte Anpassung

Im folgenden soll kurz auf die ökonomische Effi
zienz von derartigen Marktzugangsbeschränkun
gen eingegangen werden. Die Untersuchung des 
Verfassers hat anhand der zahlreichen, in die 
Analyse einbezogenen Leistungskennzifferreihen 
klar zu erkennen gegeben, daß die derzeitige 
Handhabung der Kontingentierung dem Alloka
tionspostulat zuwiderläuft. Die von staatlichen 
Stellen fixierte Aufteilung des Gesamtkontingents 
auf die Länder bzw. Unternehmer verhindert, daß 
die Konzessionen an die Stellen des volksw irt
schaftlich dringlichsten Bedarfs und des höchsten 
Leistungserfolges gelangen. Der Grund für diesen 
Tatbestand ist weniger in der unzureichenden 
fachlich-ökonomischen Qualifikation staatlicher 
Zuständigkeitsorgane zu sehen, als vielmehr in 
der mangelnden Quantifizierbarkeit einer Vielfalt 
komplexer Bedarfsstrukturen. Besonders deren 
Prognostizierung bereitet auf dem Verkehrssektor, 
insbesondere aufgrund des Komplementaritäts
charakters der Verkehrsleistungsnachfrage, kaum 
zu überwindende Schwierigkeiten.

Darüber hinaus kann nachgewiesen werden, daß 
das gegenwärtige starre System der Kontingen
tierung nicht nur eine bedarfsgerechte Anpassung 
der Kapazitäten verhindert, sondern daß der der
zeitige Verteilungsschlüssel sowohl im binnenlän
dischen als auch im grenzüberschreitenden Ver-
s) Müller-Armack weist auf gewisse Mängei der Wettbewerbs
apparatur fiin, die durch den Einbau entsprechender Stabilisa
toren ausgeglichen werden müssen. -  Vgl. A. M ü l l e r -  
A r m a c k :  Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik —  Studien 
und Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur Europäischen 
Integration, Freiburg 1966, S. 234 f.

kehr als ausgesprochene Wachstumsbremse be
zeichnet werden muß. Vor allem für den grenz
überschreitenden Verkehr konnte festgestellt wer
den, daß sich bei einer mehr bedarfsorientierten 
Vergabe von internationalen Genehmigungen der 
Anteil der deutschen Unternehmer am internatio
nalen Verkehr m it Sicherheit günstiger hätte ent
wickeln können.
Das bisher Gesagte läßt m. E. nur folgende Schluß
folgerung zu: Die wettbewerbshemmende Kontin
gentierung ist unter ökonomischen Aspekten 
kaum noch zu rechtfertigen und sollte daher 
langfristig durch eine marktwirtschaftliche Lö
sung )̂ ersetzt werden. Eine realistische Betrach
tungsweise muß jedoch davon ausgehen, daß in 
naher Zukunft eine Harmonisierung der Wett
bewerbsbedingungen von Schiene und Straße 
nicht erfolgen wird. Infolgedessen wird die Kon
tingentierung zumindest kurzfristig aus fiskal
politischen Erwägungen (defizitäre Situation der 
Bundesbahn) aufrechterhalten werden und ge
gebenenfalls sogar durch Beförderungsverbote 
und eine Verringerung der Genehmigungsquoten, 
wie sie z. B. im verkehrspolitischen Programm 
der Bundesregierung fü r die Jahre 1968 bis 1972 
vorgesehen sind bzw. waren, noch verschärft 
werden.

Förderung des Leistungswettbewerbs

Angesichts dieser Datenkonstellation ist zu prü
fen, welche Maßnahmen im Rahmen des vom 
Gesetzgeber vorgegebenen Spielraums geeignet 
sind, den Leistungswettbewerb im Verkehr wei
ter zu fördern, um die nachteiligen Auswirkun
gen der Kontingentierung, insbesondere die Fehl
leitung produktiver Faktoren, auf ein Mindest
maß zu reduzieren, ohne zugleich einen kurz
fristig nicht realisierbaren Abbau überkommener 
Marktordnungsprinzipien vorauszusetzen.
Die Aufteilung der Genehmigungen muß sich in 
erster Linie an dem Verkehrsbedarf, den der an
tragstellende Unternehmer zu befriedigen hat, 
und damit an dem individuellen Kapazitätsbedarf 
des Bewerbers, orientieren. Ein individueller Be
darf nach Kapazitätsausweitung kann jedoch nur 
hinreichend begründet werden, wenn die in der 
Vergangenheit eingesetzte Kapazität bereits maxi
mal genutzt wurde, so daß eine zusätzliche Ver
kehrsleistungsnachfrage durch den Bewerber 
nicht mehr befriedigt werden kann.

Aus den genannten Gründen müßte es sich bei 
der Gruppe der zu berücksichtigenden Antrag
steller um besonders leistungsfähige und dyna
mische Unternehmer handeln, die u. a. durch

7) Wie eine solche Lösung aussehen müßte, ist von der Verkehrs
wissenschaft in letzter Zeit wiederholt dargelegt worden. -  Vgl. 
dazu insbesondere R. W i l l e k e  und G. A  b e r I e : Die Rege
lung des Marktzugangs als Bestandteil einer gesteuerten Wett
bewerbsordnung für den Güterkraftverkehr. In: Zeitschrift für Ver
kehrswissenschaft, 38. Jg . (1967), S. 1-34.
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kostensparende Rationalisierungsinvestitionen da
für Sorge tragen, daß die einzelnen Verkehrsre
lationen von den jeweils kostengünstigsten Ver
kehrsmitteleinheiten bedient werden. Damit stellt 
sich die Frage nach aussagefähigen Kriterien für 
die Messung der unterschiedlichen Leistungs
fähigkeit der antragstellenden Güterkraftverkehrs
unternehmer.

Kriterien für die Genehmigungsvergabe

Als Kriterium für den Nachweis der bisher er
brachten Verkehrsleistungen und der daraus für 
die bedarfsorientierte Genehmigungsvergabe zu 
ziehenden Schlußfolgerungen ist m. E. der tech
nische Auslastungsgrad der genutzten Genehmi
gungen geeignet. Dabei sollten die gefahrenen 
Leerkilometer und die Teillastfahrten m it berück
sichtigt werden. Bevor ein Unternehmer über
haupt in den Kreis der zu überprüfenden Bewer
ber aufgenommen wird, sollte er nachweisen 
müssen, daß die von ihm bisher genutzten ge
nehmigungspflichtigen Fahrzeuge im vorangegan
genen Jahr eine Mindestkilometerleistung, z. B. 
80 000 km, erbracht haben.
Die Formel für eine Berechnung der Auslastung 
müßte dann lauten:
. , Weg X befördertes Gewicht
Auslastung — Qesamt-km x zulässige Nutzlast

Ist -  tkm
Soll -  tkm

Ein Vergleich der Auslastungsgrade, die nach 
dieser Rechnungsmethode erm itte lt werden, kann 
bereits eine einwandfreie Rangfolge für die Ver
teilung der zur Verfügung stehenden Genehmi
gungen ergeben. Weist der errechnete Quotient 
bei zwei oder mehreren Antragstellern Unter
schiede auf und hat die Genehmigungsbehörde 
aus diesem oder aus anderen Gründen Zweifel 
an einer bedarfsgerechten Verteilung der Geneh
migungen, so sind weitere Kriterien als Entschei
dungshilfen heranzuziehen. Als Sekundärkriterien 
kommen m. E. im wesentlichen die zeitliche Aus
nutzung der bisherigen Genehmigungen sowie 
das preispolitische Verhalten der Antragsteller in 
Frage.

Sel(undärkriterien

Die zeitliche Auslastung kann dadurch erm ittelt 
werden, daß der einzelne Antragsteller nachweist, 
an wieviel Tagen des vorangegangenen Kalender
jahres das Fahrzeug im gewerblichen Verkehr 
eingesetzt war. Zweckmäßigerweise sollte auch 
hier von einer Mindestzahl ausgegangen werden. 
Wird diese nicht erreicht, sollte der Antragsteller 
aus der Liste der Bewerber gestrichen werden, 
da eine faktische Unterbeschäftigung vorliegen 
muß.

Unter der Annahme, daß die oben aufgezeigten 
Kennziffern fü r zwei Bewerber in nahezu gleicher 
Höhe errechnet werden, ist die Frage, zu welchen 
Preisen die einzelnen Leistungen abgesetzt wer
den, von entscheidender Bedeutung: Die Lei
stungsnachweise eines Unternehmers, dessen 
Preise über den gesetzlich fixierten Mlndestent- 
gelten liegen, wären aufgrund der Preiseiastizität 
der Nachfrage erheblich günstiger ausgefallen, 
wenn er seine Verkehrsleistungen ebenfalls zu 
den tariflichen Mindestentgelten angeboten hätte. 
Im Sinne einer bedarfsorientierten Genehmigungs
vergabe ist dann bei Vorliegen annähernd gle i
cher Leistungs-Kennziffern dem Bewerber die Ge
nehmigung zuzuteilen, der die Leistungen zu den 
relativ höchsten durchschnittlichen Preisen abge
setzt hat. Die auf den Bedarf ausgerichtete An
passungsfunktion des Wettbewerbspreises kommt 
somit bei der Anwendung dieses Sekundärkrite
riums zumindest teilweise zur Wirkung. Das An
gebot w ird dem kaufkräftigen Bedarf nach Güter
fernverkehrsleistungen angepaßt.

Die oben aufgeführten Kriterien können darüber 
hinaus — im Gegensatz zu der bisher geübten 
Praxis bei der Genehmigungsvergabe — zu einer 
weitgehend bedarfsgerechten Aufteilung des Kon
tingents führen. Weiterhin können sie auch im 
Hinblick auf den langfristig anzustrebenden markt
wirtschaftlichen Lösungsversuch fü r den Güter
kraftverkehr im Rahmen einer „gesteuerten Wett
bewerbsordnung“ Anwendung finden: Die Ge
währung einer Betriebskonzession darf erst dann 
erfolgen, wenn in der vorangegangenen Über
gangszeit die Leistungsnachweise des Unterneh
mers den vorstehenden Leistungskriterien ent
sprechen.

Reduzierung eines Kapazitätsübertianges

Ferner könnten die genannten Leistungskriterien 
in Krisenzeiten (d. h. in Situationen, die aufgrund 
eines Kapazitätsüberhanges einen „ru inösen“ 
Wettbewerb hervorrufen, der allein durch die 
Kräfte des Marktes nicht neutralisiert werden 
kann) für einen leistungskonformen Einzug über
zähliger Konzessionen herangezogen werden: 
Nach einer Überprüfung aller Konzessionen wer
den nur die Konzessionen veriängert, die den 
Leistungskriterien, die entsprechend den öko
nomischen Erfordernissen modifiziert werden 
könnten, genügen. Dieses Verfahren ist im Rah
men der langfristigen Lösung jedoch nur dann 
anzuwenden, wenn sich eindeutig herausstellen 
sollte, daß die irrationalen Elemente auf der An
gebotsseite des Güterkraftverkehrs, die die Funk
tionsfähigkeit des Wettbewerbsmechanismus emp
findlich einzuengen vermögen, der ökonomisch 
notwendigen Reduzierung eines potentiellen über
mäßigen Kapazitätsüberhanges entgegenstehen.
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